
 
 
 

Aushangpflichtige Gesetze 
 
 
Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, bestimmte gesetzliche Vorschriften, zusätzliche 
Regeln, Hinweise oder Verzeichnisse im Betrieb auszuhängen oder auszulegen 
sowie bestimmte Mitteilungen im Betrieb zu veröffentlichen. Zweck ist, dass sich Ihre 
Mitarbeiter über die für sie geltenden Schutzvorschriften, Regeln und Vorgänge im 
Betrieb informieren können.  
 
Bitte beachten Sie, dass die aushangpflichtigen Gesetze für die Arbeitnehmer leicht 
zugänglich und gut lesbar angebracht werden müssen. Achten Sie auch darauf, dass 
sie die jeweils neuesten Fassungen der betroffenen Gesetze aushängen bzw. 
auslegen. 
 
Achtung: Eine Verletzung der Aushangpflichten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar 
und kann mit einem Bußgeld belegt werden. Der Arbeitgeber kann sich auch 
schadensersatzpflichtig machen, wenn der Verstoß gegen eine Aushangpflicht 
ursächlich für den Eintritt eines Schadens auf Seiten des Arbeitsnehmers gewesen 
ist. 
 
Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze sind: 

 
♦ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen.  
 

♦ Arbeitszeitgesetz (ArbZG - § 16) 
Gesetzliche Aushangpflicht 

 
♦ Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG - §§ 47,48) 

Aushangpflicht bei regelmäßiger Beschäftigung mind. eines Jugendlichen 
 
♦ Tarifvertragsgesetz (TVG - § 8) 

die für den Betrieb maßgebenden Tarifverträge sind aushangpflichtig 
 
♦ Mutterschutzgesetz (MuSchG - § 18) 

Aushangpflicht bei regelmäßiger Beschäftigung von mehr als 3 Frauen 
 
 
♦ Jugendschutzgesetz (JuSchG - § 3) 

Gewerbetreibende müssen nach § 3 JuSchG die geltenden Regelungen 
aushängen 
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http://bundesrecht.juris.de/agg/
http://bundesrecht.juris.de/arbzg/BJNR117100994.html
http://bundesrecht.juris.de/jarbschg/BJNR009650976.html
http://bundesrecht.juris.de/tvg/
http://bundesrecht.juris.de/muschg/
http://bundesrecht.juris.de/juschg/
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♦ Ladenschlussgesetz (LadSchlG - § 21) 

Aushangpflicht bei regelmäßiger Beschäftigung mindestens eines 
Arbeitnehmers  

 
♦ Unfallverhütungsvorschriften (UVV) - §§ 15, 138 SGB VII 

allgemeine Vorschriften sowie anerkannte Anleitung zur Ersten Hilfe  
 

♦ Heimarbeitsgesetz (§§ 6,8,19 HAG) 
 

♦ Arbeitsschutzvorschriften je nach Branche 
 
 
Sie finden diese Gesetze in der amtlichen Fassung im Internet unter 
http://bundesrecht.juris.de.   
 
Verschiedene Buchverlage bieten die aushangpflichtigen Gesetze im 
Taschenbuchformat zu Preisen zwischen 8,50 € und 38,00 € an. Einige Ausgaben 
sind bereits zum Aufhängen gelocht.  
 
Literaturvorschläge „Aushangpflichtige Gesetze“: 
Verlag Wirtschaft, ISBN 3-349-01077-6 
Beck Verlag München, ISBN 3-406-48688-6 
Jehle Rehm Verlag, ISBN 3-8073-2104-7 
Deutscher Instituts-Verlag, ISBN 3-602-14612-X 
Drei-W-Verlag, http://www.drei-w-verlag.de  
 
 
 
Weitere Auskünfte und Informationen  
erhalten Sie bei der Industrie- und Handelskammer zu Koblenz, 
Schlossstr. 2, 56068 Koblenz.  
Bertram Weirich 
Tel.: 02 61 / 1 06 -250 
Fax: 02 61 / 1 06 -115 
e-Mail: weirich@koblenz.ihk.de
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